
Für Reparaturaufträge gelten folgende Bedingungen: 

Die nachstehenden Bedingungen sind im beiderseitigem 
Einverständnis Vertragsbestandteil; sie haben Vorrang 
vor abweichenden Einkaufs- oder  ähnlichen 
Bedingungen des Kunden. 
Abweichungen, Ergänzungen sowie besondere 
Zusicherungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. 

I. Leistungs-Reparaturbedingungen: 
 

1.Kosten für nichtdurchgeführte Aufträge 
Der entstehende und zu belegende Aufwand wird dem 
Kunden in Rechnung gestellt 
(Fehlersuchzeit=Arbeitszeit), wenn ein Auftrag nicht 
durchgeführt werden kann, weil: 
 
1.1.der beanstandete Fehler bei der Überprüfung nicht 
auftrat; 
1.2.ein benötigtes Ersatzteil nicht mehr zu beschaffen ist; 
1.3.der Kunde den vereinbarten Termin schuldhaft 
versäumt; 
1.4.der Auftrag während der Durchführung 
zurückgezogen wurde. 
 
2.Kostenvoranschlag 
 
Wird vor Ausführung eines Auftrages die Erstellung 
eines Kostenvoranschlages gewünscht, so hat der Kunde 
dies ausdrücklich anzugeben. Ein zum Zweck der 
Erstellung eines Kostenvoranschlages demontierter 
Gegenstand, der nicht repariert werden soll, braucht nur 
auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden gegen Erstattung 
der Kosten wieder in den Ursprungszustand zurück 
versetzt werden. 
 
3.Gewährleistung und Haftung 
 
3.1.Die Gewährleistungsfrist beträgt für alle 
Arbeitsleistungen sowie für eingebautes Material 6 
Monate ab dem Zeitpunkt: 1 Woche nach genanntem 
Abholtermin. 
 
3.2.Stellt sich im Rahmen eines 
Gewährleistungsverlangens des Kunden heraus, dass der 
beanstandete Fehler auf eine andere technische Ursache 
zurückzuführen ist, als sie bei der ursprünglichen 
Reparatur vorlag, so handelt es sich um keinen Fall von 
Gewährleistung. Der entstandene und zu belegende 
Aufwand wird daher dem Kunden in Rechnung gestellt. 
 
3.3.Von jeglicher Gewährleistung sind ausgeschlossen: 
Fehler, die durch Beschädigung, falschen Anschluss oder 
falscher Bedienung durch den Kunden verursacht 
werden, Schäden durch höhere Gewalt, z.B. Blitzschlag 
Mängel durch verschleiß bei Überbeanspruchung 
mechanischer oder elektromechanischer Teile durch 
nichtbestimmungsgemäßen Gebrauch oder Mängel durch 
Verschmutzung, 
Schäden durch außergewöhnliche mechanische, 
chemische oder atmosphärische Einflüsse. 
 
3.4.Offensichtliche Mängel der Leistungen des 
Werkunternehmers muss der Kunde unverzüglich, 
spätestens 10 Werktage nach Eintritt der Erkennbarkeit 
bei Annahme oder Inbetriebnahme dem 
Werkunternehmer schriftlich anzeigen, ansonsten ist 
dieser von der Mängelhaftung befreit. 
4.Erweitertes Pfandrecht des Werkunternehmers an 
beweglichen Sachen 
 

4.1.Dem Werkunternehmer steht wegen seiner 
Forderungen aus dem Auftrag ein Pfandrecht an dem 
aufgrund des Auftrags in seinem Besitz gelangten 
Gegenstand des Kunden zu. Das Pfandrecht kann auch 
wegen Forderungen aus früher durchgeführten Arbeiten, 
Ersatzteillieferungen und sonstigen Leistungen geltend 
gemacht werden, soweit sie mit dem Gegenstand im 
Zusammenhang stehen. Für sonstige Ansprüche aus der 
Geschäftsverbindung gilt das Pfandrecht nur, soweit 
diese unbestritten oder rechtskräftig sind. 
 
4.2.Wird der Gegenstand nicht innerhalb 4 Wochen nach 
Abholaufforderung abgeholt, kann vom 
Werkunternehmer mit Ablauf dieser Frist ein 
angemessenes Lagergeld berechnet werden. Erfolgt nicht 
spätestens 3 Monate nach Abholaufforderung die 
Abholung, entfällt die Verpflichtung zur weiteren 
Aufbewahrung und jede Haftung für leicht fahrlässige 
Beschädigung oder Untergang. 1 Monat vor Ablauf 
dieser Frist ist dem Kunden eine Verkaufsandrohung 
zuzusenden. Der Werkunternehmer ist berechtigt, den 
Auftragsgegenstand nach Ablauf dieser Frist zur 
Deckung seiner Forderungen zum Verkehrswert zu 
veräußern. Ein etwaiger Mehrerlös ist dem Kunden zu 
erstatten. 
 

II. Preise und Zahlungsbedingungen für 
Verkäufe und Leistungen 

 
1.Die angegebenen Endpreise verstehen sich ab 
Betriebssitz des Werkunternehmers bzw. Verkäufers 
zuzüglich  am Tag der Lieferung gültigen 
Mehrwertsteuer. Kosten für Versicherung, Frachten und 
Zoll ab Lieferort können getrennt berechnet werden. 
 
2.Alle Rechnungsbeträge für Reparaturen, sind nach 
Rechnungsstellung sofort ohne jeden Abzug zahlbar, 
Rechnungsbeträge für Lieferungen 10 Tage – 2% Skonto, 
30 tage netto. Mindestbestellwert beträgt netto € 50,00. 
Teilzahlungen bei Verkäufen sind nur möglich, wenn sie 
vorher schriftlich vereinbart wurden. In solchen Fällen 
wird die gesamte Restschuld sofort zur Zahlung fällig, 
wenn der Kunde mindestens mit 2 aufeinanderfolgenden 
Raten ganz oder teilweise in Verzug gerät. 
 
3.Schecks werden nur Zahlungshalber angenommen. 
 
4.Kommt der Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen 
in Verzug, so hat dieser dem Werkunternehmer bzw. 
Verkäufer den entstandenen Verzugsschaden, mindestens 
in Höhe unserer zu Zahlenden Zinsen zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer, zu ersetzen. 
 

III.         Gerichtsstand 
 
Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche 
aus der Geschäftsverbindung einschließlich 
Scheckforderungen mit Vollkaufleuten, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts und Trägern von 
öffentlichen-rechtlichen Sondervermögen ist 
ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des 
Werkunternehmers bzw.- Verkäufers. Der gleiche 
Gerichtsstand gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen 
Gerichtsstand im Innland hat, nach Vertragsabschluß 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus 
dem Inland verlegt oder seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist. 
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